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Zürich. 23. April (an Saat Jörgentag).
Staatsarchiv Zürich.

In Beisein der Voten von Bern Johannes von Mulern und Peter Nieder, Solothurn Jacob D»öl>
und Lucern Rudolf von Root, vermitteln und befrieden Johannes Ströli, Bürger zu Ulm, Walther Paulus,
Bürgermeister von Biberach, HeinrichMeist und Jacob Glenter von Zürich, von ihren Städten dazu P-
ordnet und von den Parteien als Schiedrichter angenommen, die Kriege und Steitigkeiten zwischen de»
Reichsstädten um den Bodensee, Constanz, Ueberlingen, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Wangen, Buchhor»
und den Städten im Allgau, Memmingen, Kempten, Jsnp und Leutkirch einerseits, den Landleuten von Ap¬
penzell und den dazu gehörigenThälern, sowie den Landleutenvon Schwyz, welche den Appenzellemihres
Landrechts wegen im Kriege beholfen waren, anderseits. Die Parteien versprechen für sich und alle ihre
Helfer und Diener, die Reichsstädte insonderheit auch für die Stadt Wpl im Thurgau, die mit Const»»5
verburgrechtet war, Allein statt zu thun, was die Schiedrichter erkennen, l. Da der gegenseitige Schade»
nicht ersetzt werden könnte, so soll jede Partei den ihrigen an sich selbst tragen. 2. Unbeschätzte Gesänge»'
werden beiderseits freigegeben.3. Jedermann soll wieder zu seinen Gütern kommen, seien dieselben Enge»,
Erbe oder Lehen, der Besitzstandvor dem Kriege wird diesfalls hergestellt. 4. Gichtige Geldschulden solle"
bis St. Maxtinstag nächsthiu bezahlt werden; seither soll niemand den andern darum schädigen. Bei »»'
gichtigen Schulden soll der Kläger den Angesprochenen vor dem Nichter seines Wohnorts suchen; im F'A
der Rechtsverweigerungmag er sein Recht suchen, wo es ihm füglich ist. K. Der freie Zug mit Leib »»"
Gut von einem Theil zum andern wird gewährleistet, doch soll der Ziehende dein Herrn, unter den er zieht,
dienen und gehorsam sein, wie dessen übrige Hintersassen.0. Wenn einer ab seinein Lehen gezogen ist u»d
es nicht wieder beziehen will, so mag der Lehenherr, ungehindert von ihm, dasselbe neu besetzen. 7. Ke>»
Theil soll die Feinde des andern aufenthaltenoder ihnen Vorschub leisten. 8. Der Abt von St. Galle»,
dessen Gotteshaus und ihre Helfer und Diener, mit Ausnahmederer von Wyl, sind in dieser Vereü»
barung gänzlich ausgelassen; die Städte sollen weder gemeinlich noch sonderlich dem Abt und dem Gottes-
Haus in diesem Kriege beholfen oder berathen sein. 0. Wenn über diesen Spruch und Frieden zwischen de»
BetheiligtenMistverständnisse entstünden, so soll desthalb nicht Krieg erhoben, sondern den Rüthen der Stäb»
Ulm, Viberach und Zürich davon Kenntnist gegeben werden, damit innert Monatsfrist die vier Schiedrichb»
wieder nach Zürich beschieden werden, um nach Anhörung der Parteien über den Streit endgültig zu entscheide»-
Abgehende unter den Schiedleuten sollen durch den Rath ihrer Stadt ersetzt werden. Es siegeln die vier Schi'^'
Achter und die Städte Constanz, Neberlingenund St. Gallen im Namen der beiden Städtebündeum de»
See und im Allgau.

Pergamentene Urkunde nnt sieben anhängenden Siegeln, abgedruckt Tschudi I. 618. Zellweg er, App. Urkunden, Nr.

TSV.

Bözliugeu. «. Juli.
ülrchiv »ri.

Landamman und Landleute von Nri mit Voten von Obwalden halten Gericht über Hans Schndicü

vormals Nichter in Livinen, wegen der Verwaltung seines Amtes.
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üchmsam zu sein, ihnen die Vcstei? und Schlösser zu Bellenz jeder Zeit offeu zu halten, sie weder zu ver-

d",'^ o" verpfänden ohne der zwei Länder Wissen und Willen. Wenn die Herren nicht selber auf

' Schlössern sitzen, so sollen sie auf jeder Beste zu Belteuz einen Castellan haben, der schwört, dieselben zu

von' Herren und der zwei Länder inne zu haben und sie nicht ohne Wissen und Willen beider Theile

un Hn„d zu Selbst wenn die Herreu auf erstern sitzen, sollen sie einen beeidigten Statthalter für

^ uaise Abwesenheit haben, der in gleicher Verpflichtung steht. Kein Castellan oder Statthalter soll die

ui cinem Nachfolger übergeben, ehe derselbe sich mit seinem Eid zu allem dem obigen verbunden hat.

Erb>" ^>'ren von Sax sterben, sollen die Castellauc die Besten keinem andern übergeben ehe die rechten

dn-'s- Eiden und Briefen zu diesem Laudrecht mit den zwei Ländern verbunden haben. Verzöge

die l? - ^ Erben im Land sind, ein halbes, wenn sie außer Land sind, ein ganzes Jahr, so sollen

all"'s^ die Besten den zwei Ländern übergeben. 2. Die Herren von Sax bezahlen den zwei Ländern

^chaelstag 200 rhein. Gl., im Verzögerungsfall tritt Einlager zu Altdorf ein, wird dieses

^ '-neu Monat verzögert, so mögen die Länder das Geld bei einem Wechsler entheben und dafür auf alle

^Ü bungen der Grafen vom Vogelbcrg bis nach Bellenz greifen. 3. Wenn die zwei Länder Boten zu den

vdeo"> schicken, so geben die letztern ihnen Zehrung und Kosten. 4, Wenn die Herren von Mailand

Mruu Silenz belagerten und die Länder zuzögen, so sollen sie den Herren von Sax „des Kostens

von ' ""^en die Länder nicht Hülfe und ginge Bellenz deßhalb verloren, so bezahlen die Herren

and ^ mehr; wenn sie die Vcsteu aber sonst durch Verrath, Betrug, überhaupt

^N'en klebermacht, verlieren, so dauert die Verpflichtung zur Zahlung der 200 Gl. fort. 5. Die

klnter ^ Alpen, Zöllen und Theilen unbeküminert lassen. Die von Ilri,

sollen ^rseni, Livinen, Ablesch geben weder Zoll, noch Geleit, noch Wegpfenninge von ihrem Gut, doch

fll Verlust der Waare keiiler andren Leute Gut führen. 6. Die Herren von Sax sollen die

aen schalten, Steg und Weg in Ehren zu halten, damit die Kaufmannschaft nicht „nidergeleit noch

oben"^ ^erde. 7. Niemand soll den Andern pfänden, den Fall der Pfändung um die Gl. 200 wie

dsisi.-ch'^m soll gutes Gericht gehalten werdein 8. Mit beidseitigem Einverständnis; mag man

U'alei, mindern oder mehren. 9. Die Herren von Sax behalte!? den obern Dheil in Cur-

Ti? . ^ ^re Verbindungen bis zu Datnn? dieses Briefes vor, diesen? Landrecht jedoch unschädlich.

5woi Länder behalten alle ihre Bünde und Eids vor.
Abgedruckt Tschudi I. K40.

Arn- Abschrift des Gegcnbriefs der zwei Länder auf Pergament ohne Siegel von gleichem Tag und Ort liegt im
^)?v Obwalden.

den ^ ^kchudi I. 6Zg erwähnt schon im Januar dieses Jahres 1407 einer „Richtung" zwischen den zwei Orten und
Legen ^ Folge eines Zuges der erstern über den Gotthard zum Schutze ihrer Angehörigen von Livinen

edrohung durch letztere wegen Alpenstreitigkeiten.

S68.
4^07, 2. September (am andern Tag des ersten HcrbstmonatZ).

Zellwegcr: Appenzeller Urkunden, Nr. lvl.

Näthe ?!nd Bürger von Zürich Urkunden, der Schultheiß, der Rath und die Bürger von

Und baben, nachdem in dem Kriege zwischen der Herrschaft Oesterreich und den Appenzellem, Schwpzern

Mun bereits die Stadt Wyl, die Vesten und Aemttr Spicgelbcrg, Tailnegg, Sonncilbcrg, Bichelsee,
10
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Ellgau, Kpburg von den letztem eingenommen seien und andere benachbarte Herren und Ritter, weil sie aus
keinen Ersatz zu hoffen hatten, sich ihnen unterworfenhaben, an Zürich das Ansuchen gestellt, sie in ihr
ewiges Vurgrecht aufzunehmen,damit sie um so weniger von der Herrschaft Oesterreich getrennt und an Lcii'
und Gut bewahrt werden möchten. Demzufolge habe Zürich die von Winterthur zu ewigen Burgern
genommen wie folgt: I. Winterthur behält die Dienste und Ncchtungcn der Herrschaft Oesterreich vel-
2. Zürich verspricht,Winterthur mit Leib und Gut zu schirmen und zu vertheidigcn gegen jedermann olM
Ausnahme, der es bedrängenwollte, sobald die Mahnung mit Boten oder Briefen an den Rath ergeht, cbeiP'
soll Winterthur Zürich beratheu und beholfen sein. Wenn die Herrschaft Oesterreich mit Zürich oder dessen Eid
genossen zu Krieg käme, so soll Winterthur keinem Thcile helfen, sondern stille sitzen, es soll aber den Zürch«^
und mag auch der Herrschaft während des Krieges feilen Kauf geben. 3. Zürich hat über Winterthur ivcdll
Steuerhoheit noch weitere Gewalt als in diesen: Brief geschrieben steht. Wenn Burger der einen Stadt b"
Burger der andern etwas zu sprechen haben, so soll der Anspreche:' sich an das Gericht des Angesprochen
wenden und dieses soll ihn: unverzüglichrichten. 4. Auf jeden: Theil mag jedermann den rechten Schuld»^
oder Bürger verbieten und dessen Gut verhafte!: bis Bezahlung erfolgt, auch mag jedermann seine Zinsen N
ziehen mit geistlichen oder weltlichen Gerichten oder mit Pfändung,wie bisher gebräuchlich gewesen ist. 5. Bei^
Theile haben dieses Vurgrecht beschworen und so oft in Zukunft Zürich die von Winterthur mit
oder Briefe:: ermahnt, dasselbe mit Eidci: zu erneuern, sollen in den nächsten vierzehn Tagen darauf
Bürger und Augehörige von Winterthur dasselbe beschwören und ans dieselbe Zeit soll auch Zürich den
erinnern, jeder Theil ii: Gegenwart voi: Voten des andern.

Am 24. Mai 1408 wurde dieses Vurgrecht auf Befehl des österreichischenLandvogts,Grafen Hermannvon
wieder abgethan. Tschudi I. 643.

s«s.

Baden. 11. Oetoücr. (Zinstag vor St. Gallcntag).

Staatsarchiv Bern.

Gras Hermann voi: Sulz, österreichischerLandvogt ii: Schwaben und Argau bestätigt mit Vollmacht di
herzogliche!:Räthe das ewige Vurgrecht, welches die argauischen Städte und einige Ritter und Knechte in: Arg^
mit Veri: eingegangen hatten und verspricht, daß die Herrschaft keine der genannten Städte verkanfen, ^
setzen oder vertauschenwerde. Ferner gibt er Bern die Rechte, welche der HerrschaftOesterreich an i"'
Landgrafschaft in Burgund mit Wangen und Nanfluh und an den HerrschaftenWietlisbach, Bipp
Erlinsbach zugehörtcn, befreit Bern und auf dessen "Bitte auch Solothurn von alle:: neuen Zöllen in ^
obgenanntenKreisen, auch voi: dem Zoll zu Kloten und verspricht, bis Weihnachtendie Bestätigung ^
Herzogs beizubringen:

„Wir Gross Hermann von Sulz, des hochgebornen durchluchtigcnFürsten und Herren Fridrichs, von Grs'
gnaden Herzogen ze Oesterreich, ze Styer :c., lantvogt in Swaben vnd in Ergowe tun kunt allen den j die d'st
brief ansehent, lesent oder hörent lesen: Als die erbaren bescheidnen, der obgenanten vnser gnedigcn Herrs^
Stctte, nämlich Baden, Brugg, Arow, Zofingen, Raphcrswil, Mellingen, Bremgarten j Lentzburgvnd Surfe
ouch die Ritter vnd Knechte vnd frow Margret von Baldegg in dem Ergow oder darumb gesessen, so ouch '
der obgenanten vnser gnedigen Herrschaft gehörent, mit vnserm gunst, rate, willen ^ vnd wissent vnd ouch
der vorgenanten vnser Herrschaft Retcn ein ewig Burgrecht an sich gcnomen, emphangen vnd gcsworen ha»!i
der Stat Berne in Ü chtlandengelegen, vnd aber in demselben Burg- j recht vorbehcpt haut alle die Nechtung'
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297.

4379, 1. Oktober. Eßlingen. Verschreibung der Städte des schwäbischen Bundes, daß Altstetten,Atarbach
Bernau zu ihnen in Bund gekommenund dem Schirm der Städte St. Gallen und Lindau empfohlen worden
seien. (Freitag nach Michaelis.)

Stadtarchiv St. Gallen. Vgl. Bischer, Neg. ISO. S. 135.

298.

4379, 26. Februar Herzog Leopold von Oesterreichverbindet sich mit der Stadt Basel gegen den Bischof vo"
Basel, den von Rechberg und Blauenstein. (Samstag vor Jnvocavit.)

Briefe der Beste Baden. Angeführt in dem Verzeichnis; der Briefe, welche Basel von den Eidgenossen

der Eroberung von Baden erhielt. S. oben Absch. 343. Note 2. S. 155.

299.

4379, 4. Juli. Baden. Ruprecht der Aeltere, Ruprecht der Junge, Otto, Stephan, Friedrich und Ruprecht im'
Jüngste, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge in Bayern, und Bernhard, Markgraf zu Baden für sich und dc'
minderjährigen MarkgrafenRudolf, vereinigensich mit den verbündeten Reichsstädten in Schwaben,woruvü''
auch St. Gallen und Wyl im Thurgau nebst dem Lande Appenzell. (St. Ulrichstag.)

Uatb, <1o Mllo iiap. xulüica, x. 39. Abgedr. bei Zellwcger, Appcuz. Urk. Nr. 119. Vgl. Vischi
Neg. 13lZ. S. 137.

300.

4379, 4. Juli. Ulm. Zwei und dreißig Reichsstädte und das Land Appenzell versprechen den mit ihnen m'i
kündeten Fürsten, sich mit Adolf, dem erwähltenErzbischof von Mainz und Trier, so lang das Bündniß "
den Fürsten währe, nicht zu verbinden.

Weizsäcker, ReichstagSabschicde S. X0IV. Note 11.

301.

4579, 11. October. Constanz. Die Reichsstädte des Bundes um den See entscheiden die Streitigkeiten zwü'^
Abt Cuno von St. Gallen und den Landlcutenvon Appenzell, welche auf diesem Tage vor sie gebracht wM
sind, dahin, daß : 1. Die Landlcute von Appenzell und die zu ihnen gehören, dem Abte als ihrem rechten >7
schwören und huldigen, ihn bei seinen Rechten und hergebrachten Nutzungen lassen, des GotteshausesRecht I .
sollen, wo sie von seinen Amtleuten darum gefragt werden; nach Abt Cuno's Tod sollen sie dem Capitcl
sein bis ein cinwähligerAbt oder Pfleger vorhanden sein wird. 2. Daneben sollen sie aber bei de»;
mit den Reichsstädten bleiben wie sie selben beschworenhaben. 3. Wenn sie die Huldigunggcthan,
sie die Beschwcrdcpunkte,die sie jetzt den Städten vorgelegt, an den Abt bringen und suchen, sich mit dew^
darüber gütlich zu verständigen. Die Stücke, über welche dann eine Verständigung nicht erzielt werden

sollen wieder vor die Boten des Bundes um den See kommen. (Dienstag vor St. Gall.) ^
Haller'sche Doc.-Sammlung Bern, XXlV. 17^ Zellweger, Urk. Nr. 121. Vgl. Bischer,

S. 13S.

4379, 16. November. Buchhorn, u. Die Reichsstädte des Bundes um den See sprechen unter dem Sieg ^
Stadt Buchhorn zwischen Abt Cuno von St. Gallen und den Appenzellem,daß die letzter» dem
versessenen Zinsen und Steuern jeder Art und auch das von Abt Georg sel. geliehene Geld unverzüglich
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323.

12. September. Nürnberg. Die Städte des Bundes in Schwaben beschließen, wenn sich in irgend einer
BundesstadtAuflaufe gegen den Rath erhöben, gemeinsameMaßregeln zu Unterdrückung derselben zu ergreifen.
(An Mcntag vor des hl. Crütz tag zu Herbst als ez erhebt wart.)

Archiv Basel, Großes Weißes Buch Fol. 26. Bischer, Reg. 226. S. 151.

324.

24. März. Beitritt Mühlhauscnszu dem Bund der schwäbischen Städte, worunter Basel, St. Gallen und
Wyl im Thurgau. (Freitag vor dem Palmtag.)

Bischer Reg. 236. S. 153 nach Archiv Stuttgart und Petri, Gesch. von Mühlhausen, S. 88.

325.

4ZL3, 1. Juni. Basel tritt dem schwäbischen Städtebund gegen Oesterreich bei.
Bischer, Forschungen II. 29. 211. Vgl. ebenda III. S. 15. Note 6.

326.

12. Juni. Ulm. a. Vereinbarungder verbündeten schwäbischen Städte, worunter St. Gallen und Wyl M
Thurgau, mit König Wenzel wegen der Judenschulden. 6. Basel, eine freie Stadt und sieben und dreißig
Reichsstädtegemeinlich, der schwäbische Städtebund, versprechen auf dem königlichenStädtetag in Ulm den
Austausch der Vertragsurkundebetreffend die Judenschulden-Tilgung.

Weizsäcker, Reichstagsabschiede, S. 492, 494, 495, 497, 501, 502, 503, 504. Vgl. Bischer Reg. 240.

327.

15. Juni. Ulm. Die Städte des schwäbischen Bundes entscheideneinen Streit zwischen Basel und Nürn¬
berg wegen eines Zolles auf dem Rhein, den die von Basel aus kaiserlicher Versatzung bezogen und von
welchem die Nürnbergerdurch kaiserlichesPrivilegiumgefreit zu sein behaupteten. (An sant Vitz tag.)

Archiv Basel, Großes Weißes Buch Fol. 48.

328.

tZUU, 16. Juli. Burglitz. König Wenzel gestattet acht und dreißig Städten, darunter Basel, St. Gallen und
Wyl im Thurgau, die fernere Haltung von Juden gegen Abgabe der Hälfte des daraus erwachsendenGr-
Winnes.

Weizsäcker, a. a. O. S. 502. Vgl. Bischer Reg. 248.

329.

16. Juli. Burglitz. St. Gallen ist mit den schwäbischen Städten in König Wenzels Münzordnung.
Weizsäcker, a. a. O. S. 478, 479, 432.

330.

6. Januar. Baden im Argau. Tag des schwäbischen Stüdtcbundes mit den AmtleutenHerzog Leopolds
von Oesterreichzum Versuch einer Ausgleichung der zwischen ihnen waltendenStreitigkeiten.

Jansen, Neichscorrespondenz I. S 18, 19, 20. Weizsäker, 450.

lieber die im Laufe des vorhergehenden Sommers und namentlich im September zwischen beiden Theü^

bereits stattgefundenen Unterhandlungen und die Ansehung dieses Tages vgl. Bischer deutsche Fortsetzungen» 'S. 15.16. Note 1, auch die Urkk. S. 32—35.
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34Z.
in

t58k>, 5. Mai. Eger. König Menzel richtet einen allgemeinen Landfrieden auf am Rhein, in Schwaben.

Baiern, in Franken, Hessen, Thüringen und Meißen.

Bischer, Neg. SS5. S. NU Vgl. vatt 66. Dazu die Anmerkung von Bischer a. a. O.

343.

2». S.-ph»». G-«I und «... iu und Im, S°h„. H-» -u O.b. Ichllch-,,

Bn-n Muu F..>.mdIch»st«-.-°-, >°°»«ch dl- -°»
^ m ^^ - -c nnd umaekehrt die Ihrigen IN den Territorien dieser Städte für

gehörigen und Verbündeten in ihren Landen unv umgelegir u ^ ^ - . - -
, IV cr" sv->!en Mandel und Sicherheit erhalten, (Usr-Ig. tsrora, Ultra.

Leib und Gut auf viermonatliche Aufkundung freien ^vanorr ^ ^ r

Xi-i ,.»»» n untj.itnt° > ^

SInnU»,.« P.» W..„,n«.., .S.S, S. «I.
Ironillat IV. x. 515, unrichtig datirt 13S8, ^rrcmm

344.

Kkrnübura und andere Glieder des Hauses Hohen-

l"80, 12. August. Graf Friedrich von Zollern Chor ^ ,^^ter Basel. Wyl im Thurgau, Mühlhausen,

zollern bekennen mit den Städten des ^""^6 ^ Württemberg. Siegfried von Memmingen,

ausgesöhnt zu sein, nach Maßgabe einer von Gr l Kirchheim unter Teck am 3. März gleichen Jahres
Deutschordensmeister und Graf Friedrich von Oettingen zu K.rchhe.m

gefertigten Uebereinkunft.

Bischer. Neg. 368.

345.

nnd Murten unter Vermittlung des Stell-

ig. November. Chencns. Uebereinkunft z.v.schen Fru g

Vertreters des Baillifs von Waadt. betreffend gegen r> >gr.

delte Klagen wegen Beschädigungen, Todtschlagcn - 5 >

Bern, (vis mnrtis post tmww dsatr Uartrnr zwwali^) ^ Anmerkung dazu.
Latein. Urk. Al'gedr. Usouail üo Vrrd. >. P. - '

346.

Tinnat Graf von Toggcnburg, Heinrich, Graf von

25. Februar. Werdcnberg. Cuno. Abt zm . > G zn Bludenz, machen ein Bündnis; bis

Wcrdenberg. Herr zu Nheinck und Albrecht- Graf von ^ gege„seitigein Rath und gegen-

auf den zivölften Tag nach Weihnachten nachs )» Verfahren bei Streitigkeiten unter sich oder ihren

seitiger Hülfe bei Streitigkeiten mit Dritten und im ger^c ^ die von Wich und die von Appenzell
Dienern. Wenn Abt Cuno in Zeit desBü»dnißeom> Vorbehalten werden von allen Parteien der römische

die Zeit hindurch beiden; Bündniß bleiben, wenn sw ^ Werdcnberg-Sargans, von beiden
König und das Haus Oesterreich, von Donat non^WS vom Grafen Heinrich insbesonderedie von Constanz, so

Grafen von Werdcnberg ihr Schwager ^r"" von > ^ ' insbesondere die Stadt Feldkirch. Der Beitritt zn

long sein Burgrccht mit ihnen währt, vom . ^ Wcrdenberg -Sargans, dem Ulrich von Metsch, Gra-

dlesem Bündniß wird vorbehalten dem Grase , von Werdenbcrg-Vaduz, Wilhelm von Mont-

1°. wn «i-ch»-!,. d-„ G-.ft,. «,.°ch. «» ^ Bnm Nh-i»-. <S.mI.-2
fort zu Bregenz, dem Heinrich von Notenburg, Hauptmann an der 6.li ).

noch St. Mathias.)

Zellwegcr, App. Urk. Nr. 133.
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Wallis, Bisthum. 195. s. Sitten, Bisthum.

Wallsee. 470.

Walperswtzl. 166. 386. 466.

Wangen in Schwaben. 106. 307. 320. 321. 324. 402.
431. 440. 447. 450. 4öö. 459. 460. 461.

Wangen, Bern. 122. 232. 467. 473.

Wangen, Lucern. 93.

Wasgen, Berg. 29. 41. 420.

Wasgau. 430.

Wasserstelz. 127.
Watt bei Strätlingen. 381.

Watwiler. 321. 323.

Weggis. 68('). 89. 90. 180. 182. 297. 293.
Weil. 307. 402. 408. 440. 441. 442. 447.

Weingarten bei Ravensburg. 203. 364.

Weinsberg. 307. 402. 408. 440.

Weißenau, Beste. 413.

Weißenburg. 307. 444. 445.

Weißenburg im Elsaß. 444. 445.
Wengen. 27.

Werdenberg. 451.

Wesen, Stadt und Amt. 6. 8. 10. 11. 39. 50. 73. 79.
116. 117. 170. 172. 174. 176. 249. 250. 324. 330.

343. 394. 464.

Wetterau. 450.

Wettingen, Kloster. 69. 145. 373.

Wettingen, Amt. 161.

Wetzlar. 307.

, Wietlisbach. 122. 136. 320. 325. 449(°). 467.
Wisflisburg s. Avcnchcs.
Wilderswyl. 27.

Willisau, Stadt und Grafschaft. 73. 163. 175. 180. 232.

Wimpfen. 307. 402. 408.

Windegg. 6(2). 101. 170. 176. 218. 464.

Windisch. 432.

Winterthur. 17. 121. 144. 320. 321. 377. 404.

Winzheim 307. 445.

Wisscnbach. 199.

Wisserlen. 62.

Wittenbach. 458. 470.
Wahlen. 174. 193. 211.

Wohlcnschwyl. 173.

Wohlhusen, Herrschaft. 53. 54. 62. 68.85. 116. 183. 198.
331.

Worms. 253. 307. 372. 397. 444. 445.

Württemberg. 445.

Wyl im Thurgau. 106. 307. 437. 445. 446ss). 451.

N-

Hverdon. 406. 409.

Z.

Zehnten in Wallis. 228. s. auch Dois, Vrieg, Gombs,

Naters, Raron, Side.rs, Sitten, Visp.

Zell s. Radolsszell.

Zellenberg. 320.

Zihl, Fluß. 403. 414. 437. 438 s. auch Thielle.

Zizers. 204.

Zofingen. 17. 46. 56. 53. 95. 96. 196. 231. 232. 267.
320. 321. 333. 345. 331. 417. 431.

Zug. 11. 17. 101. 102. 116. 117(2). izg. 125. izg. 147.

172. 175. 179. 189. 202(-). 210. 225. 228. 231. 249.
250. 284. 295.

Verhältniß zu Oesterreich. 34. 42. 50. 51. 55(2). 5g.

70. 71. 74(2). gg. 57. 2g4. ggg. ggg.
306. 313. 315. 316. 317. 319. 324. 329. 330.
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